
Ich beziehe Wohngeld und habe eine 
erhöhte Betriebs- und Heizkosten-
abrechnung erhalten. Was kann ich tun? 

Die Nachforderungen aus der 
Betriebskostenabrechnung werden nicht 
im Wohngeld berücksichtigt, da einmalige 
Unterkunftskosten im Wohngeldgesetz nicht 
enthalten sind. Für die Nachzahlung der 
Betriebskosten kann ein Antrag nach SGB 
II (Jobcenter) oder SGBXII (Sozialamt) auf 
Übernahme der einmaligen Bedarfe gestellt 
werden. Die Übernahme der einmaligen 
Bedarfe führt nicht zum Ausschluss der 
Wohngeldleistungen. 
In der laufenden Wohngeldzahlung werden die 
gestiegenen Kosten für Heizung und Energie 
durch eine Heizkostenpauschale bei der 
Berechnung der Höhe des Wohngeldbetrages 
berücksichtigt. Die Pauschale richtet sich nach 
der Haushaltsgröße.

Was kann ich bei erhöhten Abschlägen für 
Strom und entsprechenden Nachforderun-
gen tun? 

Die Kosten für Strom sind in der Regelleistung 
enthalten und vom Sozialleistungsempfänger 
grundsätzlich selbst zu zahlen. Erwerbstätige 
müssen die Stromabschläge aus ihrem Ein-
kommen bezahlen. 

Über entstandene Zahlungsrückstände kann 
mit dem Stromanbieter eine Ratenzahlung 
vereinbart werden. Sollte dies nicht möglich 
sein, kann von allen Bürger/-innen beim 
Sozialamt, Abteilung Soziale Wohnhilfen, 
Sachgebiet Wohnungsnotfallhilfe, ein Antrag 
auf ein Darlehen für Energieschulden gestellt 
werden. Dieses ist zinslos und in Raten 
zurückzuzahlen.

Wo kann ich mich zum Thema 
Energiekosten / Energiepreissteigerung 
beraten lassen?

Energieberatung

Verbraucherzentrale Sachsen e.V. 
Katharinenstraße 17
04109 Leipzig

Stromsparcheck

Caritasverband Leipzig e. V. 
Beratungszentrum
Ruth-Pfau-Straße 2
04107 Leipzig

Weitere Infos Jobcenter Leipzig

https://jobcenter-leipzig.de/
geldleistungen/unterkunft-und-heizung/
betriebskostenabrechnung/
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Ich habe eine hohe Rechnung als (einmalige) 
Nachzahlung für meine Betriebs- und 
Heizkostenabrechnung erhalten.  
Was kann ich tun? 

Sie sprechen mit Ihrer Nebenkostenabrechnung 
bei Ihrem Sozialleistungsträger (Jobcenter oder 
Sozialamt) vor und beantragen die Übernahme 
der Abrechnung nach SGB II bzw. SGB XII. 

Erwerbsfähige 
Personen: 
 
 
Jobcenter Leipzig 
E-Mail:  
Jobcenter-leipzig@
jobcenter-ge.de 

Internet:
www.jobcenter-
leipzig.de 

Altersrentner/-innen 
und dauerhaft voll 
Erwerbsgeminderte: 
 
Sozialamt
E-Mail:
WiSo@leipzig.de

Internet:
www.leipzig.de/
sozialamt 

Wie beantrage ich die Kostenübernahme 
künftiger höherer Abschläge? 

Sie können einen Antrag auf Leistungen zur 
Übernahme der neuen Betriebskostenvoraus-
zahlungen beim Jobcenter (für Erwerbsfähige) 
oder beim Sozialamt (für Altersrentner/-innen 
und dauerhaft voll Erwerbsgeminderte) stellen. 
Als Nachweis ist ein Schreiben des Vermieters/ 
der Vermieterin beizulegen, aus dem sich die 
künftig höheren Betriebskostenvorauszahlungen 
ergeben.

Habe ich Anspruch auf Kostenübernahme 
der erhöhten Betriebs- und Heizkosten, 
wenn ich als: 
- Angestellte/-r oder Selbstständige/-r 
- Rentner/-in 
- ALG I -oder Krankengeldempfänger/-in 
- Schüler/-in im BAföG-Bezug, 
Auszubildende/-r oder Student/-in 
keine Sozialleistungen beziehe?
Ja, möglicherweise. 

Dazu muss in dem Monat, in dem die 
Betriebskostenabrechnung fällig ist, sich Ihr 
Bedarf erhöht haben. 

Zur Kostenübernahme ist ein Antrag beim 
zuständigen Sozialleistungsträger erforderlich. 

Erwerbsfähige und 
Selbstständige 
Personen, ALG I- und 
Krankengeldempfänger/-
in, Schüler/-innen im 
BaföG-Bezug, Azubis, 
Studierende im Haushalt 
der Eltern lebend und 
besondere Härtefälle 

Jobcenter Leipzig
E-Mail: 

Jobcenter-leipzig@
jobcenter-ge.de 
Internet:
www.jobcenter-leipzig.de 

Altersrentner/-innen 
und dauerhaft voll 
Erwerbsgeminderte 

 
Sozialamt
E-Mail:
WiSo@leipzig.de

Internet:
www.leipzig.de/
sozialamt 

Wie viel Zeit habe ich zur Beantragung 
der Übernahme einer Betriebs- und 
Heizkostennachzahlung? 
 
Der Antrag muss spätestens in dem Monat, in 
dem die Betriebs- und Heizkostennachzahlung 
fällig wird, eingereicht werden. 
 
Für das Jahr 2023 gibt es bei der 
Kostenübernahme durch das Jobcenter 
folgende Ausnahmeregelung:
 
Wird ein Antrag auf Leistungen zur 
Sicherung des Lebensunterhalts für einen 
einzelnen Monat gestellt, in dem aus 
Jahresabrechnungen von Heizenergiekosten 
oder aus der angemessenen Bevorratung mit 
Heizmitteln resultierende Aufwendungen für die 
Heizung fällig sind, wirkt dieser Antrag, wenn 
er bis zum Ablauf des dritten Monats nach dem 
Fälligkeitsmonat gestellt, wird, auf den Ersten 
des Fälligkeitsmonats zurück. 

Was muss ich einreichen und nachweisen?
 
Es sind alle Einnahmen sowie das Vermögen 
nachzuweisen. 
 
Näheres finden Sie hier:  
Soziale Hilfen der Stadt Leipzig während der 
Energiekrise - Stadt Leipzig

https://www.leipzig.de/jugend-familie-
und-soziales/soziale-hilfen/soziale-hilfen-energiekrise

